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Betreff:

Begrünung von Fahrgastunterständen

Gremienweg:
04.11.2025 Umweltausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

 
Unterrichtung:
 
Die SPD-Ratsfraktion bittet mit Schreiben vom 01.09.25 (siehe Anlage) um Auskunft zur
Dachbegrünung von Fahrgastunterständen. Im Einzelnen:

 
1. Plant die koveb GmbH tatsachlich, die neu angeschafften Fahrgastunterstande mit einer
Dachbegrünung auszustatten?

 
Falls ja: In welcher Form soll die Begrünung erfolgen, wann ist die Umsetzung vorgesehen und wie
sind Ablauf geplant?
 
Falls nein: Welche Gründe sprechen gegen eine Begrünung (z. B. technische, finanzielle oder
vertragliche Hindernisse)?
 
 
Stellungnahme:
 
Alle Fahrgastunterstände, die die koveb neu beschafft, können eine Dachbegrünung aufnehmen. Die
Fahrgastunterstände, die seitens der koveb von der AWK im sanierten Zustand übernommen wurden,
können dies u. a. aus statischen Gründen nicht.

 
Die konkrete Begrünung von Fahrgastunterständen ist derzeit seitens der koveb nicht eingeplant.  

 

Im Zielzustand wird koveb rd. 120 neue Fahrgastunterstände beschafft haben. Die Kosten für die
Begrünung je Fahrgastunterstand belaufen sich einmalig auf ca. 1.800 – 2.000 €.  Bei rd. 120
Fahrgastunterständen entstehen somit Kosten in Höhe von 216.000 € bis 240.000 €. 

 
Die finanziellen Aufwendungen für Pflege- und Unterhaltungskosten belaufen sich auf rd. 40.000,00
€ pro Jahr.

 
Es ist jedoch auch eine reduzierte Realisierung an gezielten Orten vorstellbar.
.
 
Finanzielle Auswirkungen:
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
 
 




